Für diesen Vertragsentwurf wird keine Haftung und Gewähr übernommen. Er wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Muster dienen als Vorlage und sind individuell anzupassen. Es wird dringend empfohlen, einen Fachanwalt zu konsultieren. 

Zuletzt überarbeitet: 07.08.2025
(Bitte vor Verwendung entfernen)

Werkstudentenvertrag

zwischen			Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
	[Name und Anschrift des:der Arbeitgeber:in]
(im folgenden „Arbeitgeber“ genannt)

und  	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
[Name und Anschrift des:der Werkstudent:in]
(im folgenden „Arbeitnehmer“ genannt)

§ 1 
Beginn des Arbeitsverhältnisses
(1) Eintrittstermin ist der Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. . Das Arbeitsverhältnis ist 
☐	unbefristet. 
☐	endet am Klicken oder tippen Sie, um ein Datum einzugeben. 
(2) Nach Ablauf der Befristung endet das Vertragsverhältnis. Es bedarf keiner Kündigung. 
(3) Die ersten drei Monate gelten als Probezeit. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 

§ 2 
Status als Werkstudent:in & Arbeitszeit
(1) Das Arbeitsverhältnis ist an die Bedingung geknüpft, dass der Arbeitnehmer als Vollzeitstudent an einer staatlich anerkannten Hochschule eingeschrieben ist und seine letzte Prüfungsleistung noch nicht erbracht hat. Der Arbeitnehmer bestätigt hiermit, dass dies der Fall ist und er den Arbeitgeber sofort informiert, wenn sich der Studentenstatus ändert. 
(2) Der Arbeitnehmer arbeitet während der Semesterzeit maximal 20 Stunden pro Woche. Die Arbeitszeit kann in Absprache mit den Semesterferien auf bis zu 40 Stunden pro Woche erhöht werden (maximal in 26 Wochen pro Jahr). 
(3) Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit richten sich nach der betrieblichen Einteilung. 
§ 3 
Tätigkeitsbereich & Arbeitsort
(1) Der Arbeitnehmer wird als Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. [Stellenbezeichnung] in Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. [Arbeitsort] eingestellt. 
(2) Er verpflichtet sich, auch andere Arbeiten auszuführen, die seinen Vorkenntnissen und Fähigkeiten entsprechen, soweit dies bei Abwägung der Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers zumutbar ist. 

§ 4 
Vergütung
(1) Der Arbeitnehmer wird mit 
☐	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.€ monatlich (brutto) vergütet.
☐	einem Stundenlohn von derzeit Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.€ 
vergütet. 
[Hinweis: Es gilt der gesetzliche Mindestlohn. Derzeit 12,82 EUR pro Stunde/2025]
(2) Wenn das Arbeitsverhältnis ruht, besteht kein Anspruch auf Arbeitsentgelt.

§ 5 
Urlaub & Urlaubsanspruch
(1) Der Arbeitnehmer hat – ausgehend von einer Fünf-Tage-Woche – Anspruch auf einen gesetzlichen Mindesturlaub von derzeit 20 Arbeitstagen im Kalenderjahr. Der Arbeitgeber gewährt zusätzlich einen vertraglichen Urlaub von weiteren Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Arbeitstagen. Bei der Gewährung von Urlaub wird zuerst der gesetzliche Urlaub eingebracht. 
(2) Bei einer durchschnittlichen Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.-Tage-Woche besteht ein anteiliger Urlaubsanspruch von Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben. Arbeitstagen. 
(3) Die Höhe des Urlaubsentgelts bezieht sich auf den Durchschnittslohn der letzten 13 Wochen.



§ 7
Krankheit/Krankheitsfall
(1) Ist der Arbeitnehmer infolge unverschuldeter Krankheit arbeitsunfähig, besteht nach den gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf Fortzahlung der Arbeitsvergütung bis zur Dauer von sechs Wochen. Die Arbeitsverhinderung ist dem Arbeitgeber unverzüglich mitzuteilen. 
(2) Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalendertage, hat der Arbeitnehmer eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen sowie deren voraussichtliche Dauer spätestens an dem auf den dritten Kalendertag folgenden Arbeitstag vorzulegen. Diese Nachweispflicht gilt auch nach Ablauf der sechs Wochen. Der Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung früher zu verlangen. 

§ 8
Verschwiegenheitspflicht
Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, während der Dauer des Arbeitsverhältnisses und auch nach dem Ausscheiden, über alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren.

§ 9
Nebentätigkeit
Während der Dauer des Arbeitsverhältnisses darf der Arbeitnehmer nur mit Zustimmung des Arbeitgebers eine entgeltliche Nebentätigkeit ausüben. Die Zustimmung wird erteilt, wenn die vom Arbeitnehmer geschuldete Arbeitsleistung den betrieblichen Interessen nicht entgegensteht. Bei der Anzeige der Nebentätigkeit muss der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber den Namen des Unternehmens, die Art und die Dauer der Tätigkeit schriftlich mitteilen (§ 126b BGB). Dies ist notwendig, damit der Arbeitgeber prüfen kann, ob betriebliche Interessen betroffen sind. Der Arbeitgeber hat das Recht, die erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen, wenn ihr betriebliche Interessen entgegenstehen. Der Status des Arbeitnehmers als Werkstudent (vgl. § 2) darf durch die Nebentätigkeit nicht beeinträchtigt werden.



§ 10 
Vertragsstrafe
Der Arbeitnehmer erklärt sich bereit, dem Arbeitgeber eine Vertragsstrafe zu zahlen, wenn er gegen die Vertragsbedingungen verstößt. Die Höhe der Vertragsstrafe beträgt ein halbes Bruttomonatsgehalt, wenn der Verstoß vor dem Ende der Probezeit erfolgt, und ein Bruttomonatsgehalt, wenn der Verstoß nach der Probezeit erfolgt. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer die Arbeit nicht vertragsgemäß aufnimmt oder das Arbeitsverhältnis vertragswidrig kündigt. Der Arbeitgeber behält sich das Recht vor, weitere Schadensersatzansprüche geltend zu machen. (Optional – eher verzichten)

§ 11 
Kündigung & Kündigungsfristen
(1) Nach Ablauf der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen, entweder zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats. Hat der Arbeitnehmer einen gesetzlichen Anspruch auf eine verlängerte Kündigungsfrist, so hat auch der Arbeitgeber dieses Recht. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen und kann nicht vor Beginn des Arbeitsverhältnisses ausgesprochen werden. 
(2) Der Arbeitgeber ist befugt, den Arbeitnehmer bis zur Beendigung seines Arbeitsverhältnisses von der Arbeit freizustellen. Die Freistellung erfolgt unter Anrechnung von Resturlaubsansprüchen und -guthaben auf das Arbeitszeitkonto. Während der Beurlaubung wird der Verdienst aus dem Einsatz der Arbeitskraft des Arbeitnehmers auf den Vergütungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber angerechnet. Das Arbeitsverhältnis endet spätestens mit dem Monat, in dem der Arbeitnehmer das gesetzliche Rentenalter erreicht. 

§ 12 
Ausschlussfristen
(1) Beide Parteien des Arbeitsverhältnisses müssen alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb von drei Monaten (bzw. sechs Monaten) nach Fälligkeit schriftlich geltend machen. Lehnt die andere Partei die Ansprüche ab, muss die Partei, die die Ansprüche geltend macht, innerhalb weiterer drei Monate auf Schadensersatz klagen. Andernfalls verjähren die Ansprüche. 
(2) Für Ansprüche aus unerlaubter Handlung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

§ 13 
Zusätzliche Vereinbarungen
Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

§ 14 
Nebenreden
(1) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung der Schriftform selbst.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
(3) Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, dem Arbeitgeber unverzüglich über Veränderungen der persönlichen Verhältnisse wie Familienstand, Kinderzahl, Adresse, Mitteilung zu machen.



_________________________________		_________________________________
Ort/Datum     Unterschrift Arbeitgeber:in		Ort/Datum      Unterschrift Arbeitnehmer:in

